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4. Die operative Befragung von Mitarbeitern des Ministeriums 
für Staatssicherheit mit dem Ziel der Aufklärung von Vorkomm- 
nissen oder Ersthinweisen auf straftatverdächtiqe Handlungen

12Dem mit Befehls- und Disziplinarbefugnissen ausgestatteten 
Vorgesetzten im Ministerium für Staatssicherheit obliegt ge
mäß Ziffer 2,8. der Ordnung Nr, 8/82 über den inneren Dienst 
im MfS (Innendienstordnung) die Aufgabe, "... den Dienst so 
zu gestalten und zu organisieren, daß die dienstlichen Bestim
mungen und Weisungen exakt eingehalten und die Sicherheit,
Ordnung und militärische Disziplin in ihren Dienstbereichen

13umfassend gewährleistet werden.“ Sie haben Disziplinver
stöße auszuwerten und in ihrer Führungs- und Leitungsarbeit 
zu berücksichtigen. Diese Aufgabe beinhaltet die in der Ord
nung 14/85 über die Disziplinarbefugnisse und diszplinarische 
Verantwortlichkeit im MfS (Disziplinarordnung) formulierte 
Pflicht des Vorgesetzten, Disziplinverstöße allseitig und ge
wissenhaft zu untersuchen.14 Es ist also zunächst Aufgabe des 
direkten Vorgesetzten, Ordnung, Sicherheit und militärische 
Disziplin wiederherzustellen, wozu er selbständig, den Inner
dienstlichen Bestimmungen entsprechende Untersuchungen durch
zuführen hat. Der Vorgesetzte kann in diesem Sinne insbeson
dere

- erste Befragungen des Mitarbeiters zur Klärung des Sachver
haltes durchführen,

- für die Aufklärung bedeutsame Unterlagen und Gegenstände 
sichern,

12Vgl. Ordnung 14/85 über Disziplinarbefugnisse und diszipli
narische Verantwortlichkeit im MfS (Disziplinarordnung, 
Ziffer 3.4.)

13Vgl. Ordnung Nr. 8/82 über den inneren Dienst im MfS 
(Innendienstordnung)

14Vgl. Disziplinarordnung des MfS, Ziffer 3.8.


